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1 Begehren 

Mit dem Ausgabenbericht Nr. 22.1399.01 beantragt der Regierungsrat, Staatsbeiträge für den 
gemeinsamen Fachausschuss Tanz und Theater der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
in Höhe von 565’000 Franken für das Jahr 2023 zu bewilligen. Die Ausgabe ist im Budget 2023 
eingestellt. 
 
Rechtsgrundlage bilden die Paragrafen 1-5 und 7 des Kulturfördergesetzes vom  
21. Oktober 2009 (SG 494.300) sowie die Vereinbarung über gemeinsame Fachausschüsse in den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft für projektorientierte Kunst- und Kulturförderung vom 
5./19. August 2008 (SG 494.830). 

2 Ausgangslage 

Neben dem Theater Basel und dem Vorstadttheater, die eigene Ensembles beschäftigen und 
Betriebsbeiträge erhalten, sind in der Region Basel zahlreiche Einzelpersonen und Gruppen im 
zeitgenössischen Tanz und Theater professionell tätig. Sie erhalten keine Staatsbeiträge vom 
Kanton Basel-Stadt und sind somit der so genannten freien Szene zuzurechnen. Sie führen ihre 
Produktionen mehrheitlich in Häusern auf, die selbst nicht produzieren, sondern externe 
Produktionen programmieren. In der Region Basel sind dies häufig die Kaserne Basel und das 
Theater Roxy in Birsfelden, die über eine geeignete Infrastruktur verfügen. Im Sinne der 
nachhaltigen Auswertung einer Produktion touren manche Stücke nach der Premiere im In- und 
Ausland oder werden nach einer gewissen Zeit wieder vor Ort aufgeführt. 
 
Mit dem Fachausschuss Tanz und Theater fördern die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
seit 1993 gemeinsam die freie Szene der Region und sichern somit die Vielfalt des kulturellen 
Schaffens in diesem Bereich. Der Fachausschuss ist ein siebenköpfiges Gremium, welches 
basierend auf Gesuchen dreimal im Jahr Förderempfehlungen zuhanden der beiden zuständigen 
Departemente in Basel-Stadt und Basel-Landschaft spricht. 
 
Die detaillierten Ausführungen sind dem Ausgabenbericht zu entnehmen.  

3 Auftrag und Vorgehen 

Der Grosse Rat hat den Ausgabenbericht Nr. 22.1399.01 betreffend «Ausgabenbewilligung für den 
gemeinsamen Fachausschuss Tanz und Theater der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
für das Jahr 2023» am 9. November 2022 der Bildungs- und Kulturkommission (BKK) zur Beratung 
überwiesen. Die BKK hat den Ratschlag an zwei Sitzungen beraten. An der Beratung haben seitens 
des Präsidialdepartements (PD) die Leiterin Abteilung Kultur und die Beauftragte für Kulturprojekte 
teilgenommen. 

4 Kommissionsberatung 

4.1 Allgemeine Erwägungen 

Die BKK ist sich über die Förderwürdigkeit des Fachausschuss Tanz und Theater grundsätzlich 
einig und heisst die Ausgabe in Höhe von 565’000 Franken für das Jahr 2023 gut. Da zum Zeitpunkt 
der Kommissionsberatung des Geschäfts unklar war, ob der Landrat des Kantons Basel-
Landschaft den auf ihren Kanton entfallenden Kostenanteil gutheissen wird, hat die BKK 
beschlossen, den Entwurf des Grossratsbeschlusses mit einem entsprechenden Vorbehalt zu 
ergänzen. Die Kommission regt an, Beschlüsse partnerschaftlicher Geschäfte stets unter den 
Vorbehalt der Zustimmung des Partnerkantons zu stellen. 
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5 Antrag 

Die Bildungs- und Kulturkommission beantragt dem Grossen Rat mit 11 Stimmen bei zwei 
Enthaltungen, den nachfolgenden Grossratsbeschluss anzunehmen. 
 
Die Bildungs- und Kulturkommission hat diesen Bericht am 9. Januar 2023 einstimmig mit  
13 Stimmen verabschiedet und ihre Präsidentin zur Kommissionssprecherin bestimmt. 
 
 
 
Im Namen der Bildungs- und Kulturkommission 

 
 

Franziska Roth 
Kommissionspräsidentin 
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Grossratsbeschluss 
 
betreffend 
 

Ausgabenbewilligung für den gemeinsamen Fachausschuss Tanz und 
Theater der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft für das Jahr 
2023 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ausgabenbericht des 
Regierungsrates Nr. 22.1399.01 vom 18. Oktober 2022 sowie in den Bericht der Bildungs- und 
Kulturkommission Nr. 22.1399.02 vom 9. Januar 2023, beschliesst: 
 

1. Für Staatsbeiträge an den gemeinsamen Fachausschuss Tanz und Theater der Kantone 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft werden für das Jahr 2023 Ausgaben in der Höhe von 
Fr. 565’000 bewilligt. 

2. Der Beschluss des Grossen Rates gilt unter dem Vorbehalt, dass der Regierungsrat und 
der Landrat des Kantons Basel-Landschaft den auf ihren Kanton entfallenden Kostenanteil 
gutheissen. 

 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 


